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ein praktisches Instrument zur Förderung der Verwirklichung des Rechts auf Nahrung für alle darstellen, zur
Ernährungssicherung beitragen und somit ein weiteres Hilfsmittel für die Erreichung der international ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele, sind;

39. fordert alle Regierungen auf, mit dem Sonderberichterstatter zusammenzuarbeiten und ihn bei sei-
ner Aufgabe zu unterstützen, alle von ihm angeforderten notwendigen Informationen zur Verfügung zu stel-
len und ernsthaft in Erwägung zu ziehen, den Anträgen des Sonderberichterstatters auf Besuch ihres Landes
zu entsprechen, um ihm die wirksamere Erfüllung seines Mandats zu ermöglichen;

40. ersucht den Sonderberichterstatter, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Ta-
gung einen Zwischenbericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen und seine Arbeit fortzuset-
zen und dabei im Rahmen seines bestehenden Mandats auch die neu auftretenden Fragen hinsichtlich der
Verwirklichung des Rechts auf Nahrung zu untersuchen;

41. bittet die Regierungen, die zuständigen Organisationen, Fonds und Programme der Vereinten Na-
tionen, die Vertragsorgane, die Akteure der Zivilgesellschaft und die nichtstaatlichen Organisationen sowie
den Privatsektor, mit dem Sonderberichterstatter bei der Erfüllung seines Mandats voll zusammenzuarbeiten,
unter anderem durch die Vorlage von Stellungnahmen und Anregungen über Möglichkeiten zur Verwirkli-
chung des Rechts auf Nahrung;

42. beschließt, diese Frage auf ihrer achtundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und
Schutz der Menschenrechte“ weiter zu behandeln.

RESOLUTION 67/175

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 20. Dezember 2012, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit
126 Stimmen bei 53 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/67/457/Add.2 und
Corr.1, Ziff. 137)490:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien (Plurinationaler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China, Côte
d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Grenada,
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien,
Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen,
Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und
Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-
Leste, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Va-
nuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutsch-
land, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Ir-
land, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshall-
inseln, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Chile, Costa Rica, Mexiko, Peru, Samoa, Togo.

490 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Arabische Re-
publik Syrien, Armenien, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Brasilien, Burkina Faso,
Burundi, China, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominikanische Repu-
blik, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Ghana, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Kamerun, Komoren, Kon-
go, Kuba, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Mauretanien, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Paki-
stan, Russische Föderation, Senegal, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Südsudan, Swasi-
land, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik) und Vietnam.
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67/175. Förderung einer demokratischen und gerechten internationalen Ordnung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die Förderung einer demokratischen und gerechten
internationalen Ordnung, namentlich Resolution 66/159 vom 19. Dezember 2011, und die Resolutionen des
Menschenrechtsrats 18/6 vom 29. September 2011491 und 21/9 vom 27. September 2012492,

in Bekräftigung der von allen Staaten eingegangenen Verpflichtung, ihren Verpflichtungen zur Förde-
rung der allgemeinen Achtung, der Einhaltung und des Schutzes aller Menschenrechte und Grundfreiheiten
für alle im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen, anderen Menschenrechtsübereinkünften und
dem Völkerrecht nachzukommen,

bekräftigend, dass die internationale Zusammenarbeit zur Förderung und zum Schutz aller Menschen-
rechte auch künftig weiter verstärkt werden soll, in voller Übereinstimmung mit den in den Artikeln 1 und 2
der Charta verankerten Zielen und Grundsätzen der Charta und des Völkerrechts und unter anderem unter
voller Achtung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit und der politischen Unabhängigkeit der
Staaten sowie der Grundsätze der Nichtandrohung und Nichtanwendung von Gewalt in den internationalen
Beziehungen und der Nichtintervention in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit
eines Staates gehören,

unter Hinweis auf die Präambel der Charta, insbesondere auf die dort zum Ausdruck gebrachte Ent-
schlossenheit, den Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Person
und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von großen und kleinen Nationen erneut zu bekräf-
tigen,

in Bekräftigung dessen, dass jeder Mensch Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung hat,
in der die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte493 verkündeten Rechte und Freiheiten voll ver-
wirklicht werden können,

sowie in Bekräftigung der in der Präambel der Charta geäußerten Entschlossenheit, künftige Geschlech-
ter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und Ach-
tung vor den Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt werden können,
den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern, Toleranz zu üben
und als gute Nachbarn miteinander zu leben und den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker
durch internationale Einrichtungen zu fördern,

betonend, dass die Verantwortung für die Auseinandersetzung mit weltweiten wirtschaftlichen und so-
zialen Fragen und die Bewältigung von Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
von allen Nationen der Welt gemeinsam getragen werden muss und multilateral wahrgenommen werden soll
und dass die Vereinten Nationen als universellste und repräsentativste Organisation der Welt in dieser Hin-
sicht die zentrale Rolle spielen müssen,

in Anbetracht der großen Veränderungen, die sich derzeit auf der internationalen Bühne vollziehen, und
des Strebens aller Völker nach einer internationalen Ordnung, die auf den in der Charta verankerten Grund-
sätzen beruht, namentlich der Förderung und Unterstützung der Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten für alle sowie den Grundsätzen der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker,
des Friedens, der Demokratie, der Gerechtigkeit, der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit, des Pluralismus, der
Entwicklung, der Verbesserung des Lebensstandards und der Solidarität,

491 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 53A und Korrigendum (A/66/53/Add.1
und Corr.1), Kap. II.
492 Ebd., Sixty-seventh Session, Supplement No. 53A (A/67/53/Add.1), Kap. III.
493 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/aemr.pdf.
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anerkennend, dass die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschen-
rechte für die volle Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen, namentlich für die wirksame Förde-
rung und den wirksamen Schutz aller Menschenrechte, unabdingbar ist,

in Anbetracht dessen, dass in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verkündet wird, dass alle
Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne irgendeine Unterscheidung, wie et-
wa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler
oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Status, Anspruch auf alle darin verkündeten Rech-
te und Freiheiten haben,

erneut erklärend, dass Demokratie, Entwicklung und die Achtung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten einander bedingen und sich gegenseitig verstärken und dass die Demokratie auf dem frei bekundeten
Willen der Menschen, über ihre politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Systeme frei zu be-
stimmen, und auf ihrer vollen Teilhabe an allen Aspekten ihres Lebens beruht,

anerkennend, dass die Förderung und der Schutz der Menschenrechte auf den Grundsätzen der Zusam-
menarbeit und eines echten Dialogs beruhen und darauf gerichtet sein sollen, die Mitgliedstaaten verstärkt in
die Lage zu versetzen, ihren Menschenrechtsverpflichtungen zum Wohle aller Menschen nachzukommen,

hervorhebend, dass Demokratie nicht nur ein politischer Begriff ist, sondern auch wirtschaftliche und
soziale Dimensionen hat,

in der Erkenntnis, dass Demokratie, die Achtung aller Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf
Entwicklung, eine transparente, rechenschaftspflichtige Regierungsführung und Verwaltung in allen Gesell-
schaftsbereichen sowie eine wirksame Teilhabe der Zivilgesellschaft zu den unentbehrlichen Grundlagen für
die Verwirklichung einer nachhaltigen sozialen Entwicklung gehören, in deren Mittelpunkt der Mensch
steht,

mit Besorgnis feststellend, dass Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängende Intoleranz unter anderem durch eine ungleiche Verteilung des Wohlstands, Marginali-
sierung und soziale Ausgrenzung verschärft werden können,

erneut erklärend, dass ein Dialog zwischen den Religionen, Kulturen und Zivilisationen erheblich zur
Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf allen Ebenen beitragen könnte,

unterstreichend, dass die internationale Gemeinschaft zwingend dafür sorgen muss, dass die Globali-
sierung für alle Menschen der Welt zu einer positiven Kraft wird, und dass die Globalisierung nur dann alle
voll einschließen und ausgewogen sein kann, wenn breit angelegte, dauerhafte Anstrengungen auf der
Grundlage der ganzen Vielfalt unserer einen Menschheit unternommen werden,

tief besorgt, dass die derzeitige weltweite Wirtschafts-, Finanz-, Energie- und Nahrungsmittelkrise, die
sich aus einem Zusammentreffen mehrerer wichtiger Faktoren ergibt, darunter makroökonomische und an-
dere Faktoren wie Umweltzerstörung, Wüstenbildung und globaler Klimawandel, Naturkatastrophen und das
Fehlen der für die Bewältigung ihrer negativen Auswirkungen erforderlichen Finanzmittel und Technologien
in den Entwicklungsländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselent-
wicklungsländern, ein globales Szenario darstellt, das den ausreichenden Genuss aller Menschenrechte ge-
fährdet und die Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern vergrößert,

betonend, dass die Anstrengungen, durch die erreicht werden soll, dass die Globalisierung alle voll ein-
schließt und ausgewogen ist, politische Konzepte und Maßnahmen auf weltweiter Ebene umfassen müssen,
die den Bedürfnissen der Entwicklungs- und Transformationsländer entsprechen und an deren Ausarbeitung
und Durchführung diese Länder wirksam mitarbeiten,

sowie betonend, dass es erforderlich ist, die Entwicklungsländer, insbesondere die Binnenentwick-
lungsländer und die kleinen Inselentwicklungsländer, durch die Bereitstellung ausreichender Finanzmittel
und durch Technologietransfer insbesondere bei ihren Anstrengungen zur Anpassung an den Klimawandel
zu unterstützen,

nach Anhörung der Völker der Welt und in Anerkennung ihres Strebens nach Gerechtigkeit, nach Chan-
cengleichheit für alle, nach dem Genuss ihrer Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung,
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auf ein Leben in Frieden und Freiheit und auf gleichberechtigte Teilhabe ohne Diskriminierung am wirt-
schaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen und politischen Leben,

unter Hinweis auf die am 18. Juni 2007 verabschiedeten Resolutionen des Menschenrechtsrats 5/1 über
die Errichtung der Institutionen des Rates und 5/2 über den Verhaltenskodex für die Mandatsträger der Son-
derverfahren des Rates494 und betonend, dass alle Mandatsträger ihre Pflichten im Einklang mit den genann-
ten Resolutionen und deren Anlagen wahrzunehmen haben,

entschlossen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um eine demokratische und gerechte internationale
Ordnung zu gewährleisten,

1. bekräftigt, dass jeder Mensch Anspruch auf eine demokratische und gerechte internationale Ord-
nung hat;

2. bekräftigt außerdem, dass eine demokratische und gerechte internationale Ordnung die volle Ver-
wirklichung aller Menschenrechte für alle fördert;

3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre in Durban (Südafrika) auf der Weltkonferenz gegen Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz zum Ausdruck
gebrachte Entschlossenheit, möglichst großen Nutzen aus den Vorteilen der Globalisierung zu ziehen, in die
Tat umzusetzen, unter anderem durch die Verstärkung und Verbesserung der internationalen Zusammenar-
beit mit dem Ziel, die Chancengleichheit im Hinblick auf Handel, Wirtschaftswachstum und nachhaltige Ent-
wicklung zu erhöhen, globale Kommunikation durch den Einsatz neuer Technologien und verstärkten inter-
kulturellen Austausch durch die Erhaltung und Förderung der kulturellen Vielfalt495, und erklärt erneut, dass
die Globalisierung nur dann alle voll einschließen und ausgewogen sein kann, wenn breit angelegte und dau-
erhafte Anstrengungen unternommen werden, um auf der Grundlage der ganzen Vielfalt unserer einen
Menschheit eine gemeinsame Zukunft zu schaffen;

4. bekräftigt, dass eine demokratische und gerechte internationale Ordnung unter anderem Folgen-
des voraussetzt:

a) die Verwirklichung des Rechts aller Völker auf Selbstbestimmung, kraft dessen sie ihren politi-
schen Status frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung frei nachgehen
können;

b) die Verwirklichung des Rechts der Völker und Nationen auf ständige Souveränität über ihre na-
türlichen Reichtümer und Ressourcen;

c) die Verwirklichung des Rechts eines jeden Menschen und aller Völker auf Entwicklung;

d) die Verwirklichung des Rechts aller Völker auf Frieden;

e) die Verwirklichung des Rechts auf eine internationale Wirtschaftsordnung, die auf der gleichbe-
rechtigten Teilhabe an den Entscheidungsprozessen, Interdependenz, wechselseitigem Interesse, Solidarität
und der Zusammenarbeit zwischen allen Staaten beruht;

f) die Verwirklichung der internationalen Solidarität als Recht der Völker und des Einzelnen;

g) die Förderung und Festigung transparenter, demokratischer, gerechter und verantwortlicher inter-
nationaler Institutionen in allen Bereichen der Zusammenarbeit, insbesondere durch die Verwirklichung der
Grundsätze einer umfassenden und gleichberechtigten Teilhabe an den jeweiligen Entscheidungsmechanismen;

h) die Verwirklichung des Rechts auf die gleichberechtigte Teilhabe aller ohne jede Diskriminierung
an den innerstaatlichen und weltweiten Entscheidungsprozessen;

i) die Verwirklichung des Grundsatzes der ausgewogenen Vertretung der Regionen sowie von Män-
nern und Frauen bei der personellen Zusammensetzung des Systems der Vereinten Nationen;

494 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. IV, Abschn. A.
495 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.
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j) die Förderung einer freien, gerechten, wirksamen und ausgewogenen internationalen Informa-
tions- und Kommunikationsordnung auf der Grundlage internationaler Zusammenarbeit mit dem Ziel, ein
neues Gleichgewicht und eine stärkere Gegenseitigkeit im Hinblick auf den internationalen Informations-
fluss herbeizuführen und insbesondere die Ungleichheiten im Informationsfluss in die Entwicklungsländer
und aus diesen Ländern zu beheben;

k) die Achtung der kulturellen Vielfalt und der kulturellen Rechte aller Menschen, weil dies den Plu-
ralismus der Kulturen verstärkt, zu einem breiteren Austausch von Wissen und zu einem besseren Verständ-
nis der kulturellen Voraussetzungen beiträgt, die Anwendung und den Genuss der allgemein anerkannten
Menschenrechte überall auf der Welt fördert und weltweit den Aufbau stabiler freundschaftlicher Beziehun-
gen zwischen den Völkern und Nationen begünstigt;

l) die Verwirklichung des Rechts eines jeden Menschen und aller Völker auf eine gesunde Umwelt
und auf eine verstärkte internationale Zusammenarbeit, die dem Bedarf an Unterstützung der nationalen An-
strengungen zur Anpassung an den Klimawandel, insbesondere in den Entwicklungsländern, wirksam gerecht
wird und die Erfüllung der internationalen Vereinbarungen zur Abschwächung des Klimawandels fördert;

m) die Förderung des ausgewogenen Zugangs zu den Vorteilen aus der internationalen Verteilung des
Wohlstands durch verstärkte internationale Zusammenarbeit, insbesondere auf dem Gebiet der internationa-
len Wirtschafts-, Handels- und Finanzbeziehungen;

n) die Verwirklichung der Teilhabe eines jeden Menschen am gemeinsamen Erbe der Menschheit in
Verbindung mit dem Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zur Kultur;

o) die von allen Nationen der Welt gemeinsam getragene Verantwortung für die Gestaltung der welt-
weiten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und die Bewältigung von Bedrohungen des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit, die auf multilateraler Ebene wahrgenommen werden soll;

5. unterstreicht, wie wichtig es ist, bei der Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Menschenrechte den Reichtum und die Vielfalt der internationalen Gemeinschaft der Nationen
und Völker zu bewahren sowie die nationalen und regionalen Besonderheiten und die unterschiedlichen his-
torischen, kulturellen und religiösen Voraussetzungen zu achten;

6. unterstreicht außerdem, dass alle Menschenrechte allgemeingültig und unteilbar sind, einander
bedingen und miteinander verknüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft die Menschenrechte
weltweit in fairer und gleicher Weise, gleichberechtigt und gleichgewichtig behandeln muss, und erklärt er-
neut, dass es, obschon die Bedeutung nationaler und regionaler Besonderheiten und unterschiedlicher histo-
rischer, kultureller und religiöser Voraussetzungen im Auge zu behalten ist, die Pflicht der Staaten ist, ohne
Rücksicht auf ihr jeweiliges politisches, wirtschaftliches und kulturelles System alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen;

7. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Akteure nachdrücklich auf, eine internationale Ord-
nung zu errichten, die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Gleichstellung, Menschenwür-
de, gegenseitiger Verständigung sowie der Förderung und Achtung der kulturellen Vielfalt und der allgemei-
nen Menschenrechte beruht, und alle Ausgrenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz gründen;

8. bekräftigt, dass alle Staaten die Herbeiführung, die Wahrung und die Festigung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit fördern und zu diesem Zweck ihr Möglichstes tun sollen, um eine allge-
meine und vollständige Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle herbeizuführen und sicherzu-
stellen, dass die durch wirksame Abrüstungsmaßnahmen freigesetzten Ressourcen für eine umfassende Ent-
wicklung, insbesondere der Entwicklungsländer, verwendet werden;

9. bekräftigt außerdem die Notwendigkeit, weiter nachdrücklich auf die Errichtung einer internatio-
nalen Wirtschaftsordnung hinzuwirken, die auf Gerechtigkeit, souveräner Gleichheit, wechselseitiger Ab-
hängigkeit, dem gemeinsamen Interesse und der Zusammenarbeit aller Staaten unabhängig von ihrem Wirt-
schafts- und Gesellschaftssystem beruht, die Ungleichheiten behebt und bestehende Ungerechtigkeiten be-
seitigt, die die Aufhebung der sich vertiefenden Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den Entwick-
lungsländern ermöglicht und eine sich stetig beschleunigende wirtschaftliche und soziale Entwicklung und
Frieden und Gerechtigkeit für die heutigen und die kommenden Generationen gewährleistet;
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10. bekräftigt ferner, dass die internationale Gemeinschaft Mittel und Wege finden soll, um die der-
zeitigen Hindernisse zu beseitigen und den Herausforderungen zu begegnen, die sich der vollen Verwirkli-
chung aller Menschenrechte entgegenstellen, und um weitere Menschenrechtsverletzungen zu verhindern,
die sich daraus auf der ganzen Welt ergeben;

11. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sich auch weiterhin durch eine verstärkte internationale Zu-
sammenarbeit um die Förderung einer demokratischen und gerechten internationalen Ordnung zu bemühen;

12. nimmt Kenntnis von dem Zwischenbericht des Unabhängigen Experten496;

13. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte, auch künftig alle für die wirksame Erfüllung des Mandats des Unabhängigen Experten erforderlichen
personellen und finanziellen Ressourcen bereitzustellen;

14. fordert alle Regierungen auf, mit dem Unabhängigen Experten zusammenzuarbeiten und ihn bei
seiner Aufgabe zu unterstützen, alle von ihm angeforderten notwendigen Informationen zur Verfügung zu
stellen und zu erwägen, den Anträgen des Unabhängigen Experten auf Besuch ihres Landes zu entsprechen,
um ihm die wirksamere Erfüllung seines Mandats zu ermöglichen;

15. ersucht den Menschenrechtsrat, die Menschenrechtsvertragsorgane, das Amt des Hohen Kommis-
sars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, die vom Rat verlängerten Sondermechanismen und den Be-
ratenden Ausschuss des Menschenrechtsrats, dieser Resolution im Rahmen ihres jeweiligen Mandats gebüh-
rende Aufmerksamkeit zu widmen und zu ihrer Durchführung beizutragen;

16. fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, sich weiter mit der Frage der Förderung einer demo-
kratischen und gerechten internationalen Ordnung zu befassen;

17. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den Mitgliedstaaten, den Organen, Organisationen
und anderen Teilen der Vereinten Nationen, den zwischenstaatlichen Organisationen, insbesondere den Bret-
ton-Woods-Institutionen, und den nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis zu bringen und so weit wie
möglich zu verbreiten;

18. ersucht den Unabhängigen Experten, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung
einen Zwischenbericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen und seine Arbeit fortzusetzen;

19. beschließt, diese Frage auf ihrer achtundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und
Schutz der Menschenrechte“ weiter zu behandeln.

RESOLUTION 67/176

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 20. Dezember 2012, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit
111 Stimmen bei 41 Gegenstimmen und 34 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/67/457/Add.2 und
Corr.1, Ziff. 137)497:

Dafür: Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belgien, Benin,
Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chi-
le, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Griechenland, Guatemala,

496 A/67/277 und Corr.1.
497 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Argentinien, Armenien, Australien, Belgien, Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Griechenland, Guinea-Bissau, Haiti,
Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Kambodscha, Kap Verde, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Marshallinseln, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Mongolei, Montenegro, Mosambik, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Paraguay, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Südafrika, Timor-Leste, Tschechische Republik, Türkei,
Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland und Zypern. 




